
1) Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt eine erhöhte Rückstellung in Höhe von 

20.000 € für den Klimaschutz. 
 

2) Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einen Sperrvermerk zu Gunsten des 
Ausschusses für Klima und Umwelt. 
 


